
 
 

Ferienvertrag Katzenhotel 
 
 
 
 
Vorname: _____________________________________________    Besitzer        Andere:  
       
Nachname: ____________________________________________  Name: _______________________________________________ 
       
 Telefon: _______________________________________________  Telefon: ______________________________________________ 
        

 Entscheidungsgewalt bleibt beim Besitzer     Entscheidungsgewalt liegt beim Marigin Katzenhotel 
 

 
  Futter vom Marigin verwenden             Futter vom Besitzer verwenden 

 

 
Gesundheitszustand 
Katzen mit ansteckenden Krankheiten (z. B. Katzenschnupfen, Pilzbefall etc.) können beim Check-in nicht angenommen 
werden. Der Besitzer ist verpflichtet, die Gesundheit der Katze vor Anreise zu überprüfen. 
Impfungen 
Alle Katzen müssen korrekt Grundimmunisiert (Die ersten 2 Impfungen innerhalb von 3-4 Wochen) und jährlich gegen 
Katzenschnupfen und Katzenseuche geimpft sein. Die letzte Impfung darf nicht länger als 1 Jahr zurück liegen.  
Parasitenkontrolle 
Die Entwurmung darf nicht länger als 3 Monate und das Floh/Zeckenmittel darf nicht länger als 1 Monat zurückliegen. 
Wurde vom Besitzer gemacht:  Entwurmung  Flohbehandlung 
Wird vom Katzenhotel gemacht: 
 

 Entwurmung 
 

 Flohbehandlung 
 

Bei Stornierungen, welche einen Monat vor dem Aufenthalt getätigt werden, müssen wir Ihnen die Hälfte des Aufenthaltes 
verrechnen. Unter einer Woche wird Ihnen der gesamte Aufenthalt verrechnet. 
Bei vorzeitiger Abholung werden die gebuchten Ferientage verrechnet. 
 

Der fällige Betrag muss beim Check-out bar oder mit Karte beglichen werden. Es werden keine Rechnungen erstellt. 
Bei einer Aufenthaltsdauer von über 4 Wochen ist die Hälfte des Betrages bei Ferienantritt zu bezahlen. Bei vorzeitiger 
Abholung werden die gebuchten Ferientage verrechnet. 
Check-in Zeit: Mo-Fr: 15.00–17:00 Uhr, Sa: 14:00-16:00 Uhr, So: Geschlossen  
Check-out Zeit: Mo-Sa: 10:00-12:00 Uhr, So: Geschlossen 
Bei verfrühtem oder verspätetem Check-In/Check-out müssen wir Ihnen einen zusätzlichen Tag verrechnen. 
Katzen die krank werden, müssen von den anderen Katzen separiert werden. Die dabei entstehenden Kosten werden vom 
Tierhalter übernommen. Bei Verletzungen und Krankheiten, so wie bei unverschuldetem Todesfall wird jede Haftung 
abgelehnt. 
Das Marigin Katzenhotel ist bevollmächtigt bei Krankheit und Verletzung Notfallmassnahmen und Therapien einzuleiten. Die 
dabei entstehenden Kosten werden vom Besitzer übernommen. 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben und erkenne den Pensionsvertrag einschliesslich der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 
 
Datum  Unterschrift des Katzenhalters 
 
 

  

 

Katzenhalter/in Ansprechpartner im Notfall 

Marigin Katzenhotel 
Firststrasse 31 · 8835 Feusisberg 
Tel. 055 536 44 40 
Fax.  055 536 44 45 
E-Mail  katzenhotel@marigin.ch 

Bezahlung 

Stornierung 

Voraussetzungen 

Fütterung 


